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Teilrevision Epidemiengesetz (EpG; SR 818.101) 

Antwortformular zur Vernehmlassung vom 29. November 2023 – 
22. März 2024 

Stellungnahme von 

Name / Firma / Organisation / Amt / Kanton: SWISS RETAIL FEDERATION 

Abkürzung:  SWISS RETAIL FEDERATION 

Adresse: Bahnhofplatz 1, 3011 Bern 

Kontaktperson: Sven Lusti 

Telefon: 031 312 40 40 

E-Mail: sven.lusti@swiss-retail.ch 

Datum:  22.03.2024 

Gegebenenfalls: Stellungnahme erstellt in Zusammenarbeit mit:       

Sehr geehrte Damen und Herren 

Dieses Antwortformular bezieht sich auf die Vernehmlassungsvorlage zur Änderung des Epidemien-

gesetzes (EpG) sowie den dazugehörigen erläuternden Bericht mit Stand vom 29. November 2023. 

Die Vernehmlassungsunterlagen können über diese Internetadresse bezogen werden: Vernehmlas-

sungen laufend (admin.ch). 

Mit der Verwendung dieses Antwortformulars helfen Sie uns, Ihre Rückmeldungen systematisch auf-

zunehmen und richtig einzuordnen. Das Formular erlaubt Ihnen, 

- die Vernehmlassungsvorlage als Ganzes zu beurteilen, 

- inhaltlich eng verwandte Artikel als Ganzes zu beurteilen, 

- alle Artikel der Vernehmlassungsvorlage einzeln zu kommentieren, 

- dazu Stellung zu nehmen, ob im Epidemiengesetz eine gesetzliche Grundlage für den Be-

trieb von digitalen Contact-Tracing Apps geschaffen werden soll.  

Bitte fügen Sie dafür Ihre Antworten in die entsprechenden Antwortfelder ein.  

Wichtige Hinweise: 

1. Der Text in den Antwortfeldern kann nicht formatiert werden (z. B. nicht fett hervorgehoben 

oder durchgestrichen werden). Bitte formulieren Sie daher z. B. Anpassungswünsche an Ar-

tikeln explizit. 

2. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular als Word-Dokument bis am 22. März 2024 gleich-

zeitig an folgende E-Mail-Adressen: revEpG@bag.admin.ch, gever@bag.admin.ch. 

3. Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen das Projektteam Revision EpG unter 

revEpG@bag.admin.ch gerne zur Verfügung.  

Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag zur Teilrevision des EpG! 

https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing
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Gliederung 

1. Beurteilung der Vernehmlassungsvorlage als Ganzes 

2. Beurteilung der einzelnen, im EpG geänderten Artikel 

A. Ersatz von Ausdrücken, Art. 2-3 (Zweck, Begriffe) 

B. Art. 5a-8 (besondere Gefährdung, besondere Lage, Vorbereitungsmassnahmen) 

C. Art. 11-17 (Überwachungssysteme, Meldungen, Laboratorien) 

D. Art. 19-19a (Verhütung in Einrichtungen, Verhütung Antibiotika-Resistenzen) 

E. Art. 20-24a (Impfungen, Durchimpfungsmonitoring) 

F. Art. 33-43 (Massnahmen gegenüber Personen, im Personenverkehr) 

G. Art. 44-44d (Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern, Gesundheitsversorgung) 

H. Art. 47-49b (Sonstige Massnahmen im Bereich Bekämpfung) 

I. Art. 50-52 (Finanzhilfen, Beiträge, Entschädigung) 

J. Art. 53-55 (Organe Kantone und Bund) 

K. Art. 58-69 (Datenbearbeitung, nationale Informationssysteme) 

L. Art. 70a-70f (Finanzhilfen an Unternehmen aufgrund von Massnahmen nach Art. 6c oder 7) 

M. Art. 74-74h (Kostenübernahme für wichtige medizinische Güter) 

N. Art. 75-81b (Vollzug durch Bund, Kantone, Armee; Zusammenarbeit) 

O. Art. 82-84a (Strafbestimmungen) 

3. Beurteilung der Änderung weiterer Erlasse (OBG, MG, HMG) 

4. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für digitale Contact-Tracing Apps? 

5. Weitere Rückmeldungen 
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1. Beurteilung der Vernehmlassungsvorlage als Ganzes 

Inwieweit sind Sie mit den Inhalten der Vernehmlassungsvorlage einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Erläuterung: 

Bitte erläutern Sie Ihren Gesamteindruck. Rückmeldungen zu einzelnen Artikeln können weiter unten erfasst werden. 

SWISS RETAIL FEDERATION, der Schweizer Detailhandelsverband (stationär und online), 

repräsentiert insgesamt 60 000 Arbeitsplätze und 6 500 Geschäfte mit einem jährlichen Umsatz von 

mehr als 25 Mia. Franken. 

Die SWISS RETAIL FEDERATION begrüsst es, dass der Verhältnismässigkeit und der Auswirkung 

auf Volkswirtschaft in der Planung und Umsetzung der Massnahmen mehr Ausdruck verliehen 

werden und am dreistufigen Lagemodell festgehalten wird.  

Nichtsdestotrotz braucht die Vernehmlassungsvorlage noch einige wichtige Präzisierungen.  

Unter anderem muss die Beurteilung und Definition der besonderen Gefährdung der öffentlichen 

Gesundheit in Art. 5a präziser definiert werden. Der Term "Erhöhung" der Gefahr der Ansteckung 

und Ausbreitung durch einen Krankheitserreger ist zu vage und lässt weiterhin einen zu grossen 

Interpretationsspielraum zu.  

Während die SWISS RETAIL FEDERATION der Meinung ist, dass die Unternehmen grundsätzlich 

in Eigenverantwortung stehen und vorgängie Selbsthilfemassnahmen zum Schutz ihrer Liquidität 

ergreifen müsse, findet sie es richtig, dass der Staat haftet, wenn Massnahmen unverhältnismässig 

und nicht evidenzbasiert und für eine zulange Dauer eingeführt werden. Wird rückwirkend erkannt, 

dass die präventive Ausrufung von Massnahmen auf falscher Evidenz stattfand, ist dies eine 

Schutznormverletzung und der Staat haftet gegenüber den Unternehmen.  

So war z.B. die Schliessung von Einkaufsläden für den nicht-täglichen Bedarf im bundesrätlichen 

Entscheid vom 13. Januar 2021 nicht notwendig und für die betroffenen Betriebe nicht zumutbar, 

denn die Ansteckungsgefahr im Detailhandel wurde höher eingeschätzt, als sie effektiv war. Diese 

Erkenntnisse müssen in zukünftigen, zweckmässigen Schutzmassnahmen respektiert werden. 

Branchenorganisationen müssen deshalb in der Erarbeitung sowie der Umsetzung der 

Massnahmen stark eingebunden werden.  

Konsequenterweise ist die SWISS RETAIL FEDERATION deshalb auch für auf die Branchen 

zugeschnittene Schutzkonzepte, um Arbeitnehmende eigenverantwortlich zu schützen.   

 

2. Beurteilung der einzelnen, im EpG geänderten Artikel 

A. Ersatz von Ausdrücken, Art. 2-3 (Zweck, Begriffe) 

Inwieweit sind Sie mit dem Ersatz von Ausdrücken und den Artikeln 2-3 einverstanden? 
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Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden 

(bitte unten erläutern)  

Nicht einverstanden 

(bitte unten erläutern)  

 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 

Rückmeldungen zum Ersatz von Ausdrücken:  

      

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

2 Die SWISS RETAIL FEDERATION begrüsst die 

explizite Erwähnung der Grundsätze der Subsidarität, 

der Wirksamkeit und der Verhältnismässigkeit und 

insbesondere die Auswirkungen auf Volkswirtschaft und 

Gesellschaft. Jedoch sollte der Grundsatz der 

Evidenzbasierung mitaufgenommen werden. 

Ergänzung Art. 2 Abs. 3 Bst. b.:  

"die Grundsätze der Subsidarität, 

der Wirksamkeit, der 

Verhältnissmässigkeit und der 

Evidenzbasierung;"  

3          

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

B. Art. 5a-8 (besondere Gefährdung, besondere Lage, Vorbereitungsmassnahmen) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 5a-8 einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

5a Die SWISS RETAIL FEDERATION begrüsst, dass durch 

eine bessere Definition der "besonderen Gefährdung der 

öffentlichen Gesundheit" mehr Klarheit geschafft werden 

soll. Die vorgeschlagene Definition ist jedoch weiterhin zu 

vage und lässt einen zu starken Interpretationsraum offen. 

Um einen möglichen Übernahmeautomatismus der WHO-

Verordnungen zu vermeiden und um zu gewährleisten, 

dass die besondere Lage wirklich nur unter besonderen 

Die Buchstaben a, b und c des 

Art. 5a Abs. 1 sollten daher 

von einer "deutlichen" 

Erhöhung sprechen, die es 

dann auf Verordnungsebene 

genauer zu definieren gilt.  

a. "Die Gefahr der Ansteckung 

… ist deutlich erhöht."  
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Umständen erklärt wird, darf die Hürde nicht zu tief 

angesetzt werden. 

b. "Die Häufigtkeit und 

Schwere … sind deutlich 

erhöht." 

c. "Die Sterblichkeit … ist 

deutlich erhöht." 

6 Grundsätzlich ist die SWISS RETAIL FEDERATION 

einverstanden. Wesentlich ist dabei, dass der Fokus auf 

Buchstabe a gelegt wird und Buchstabe b nur dann zur 

Anwendung kommt, wenn die Schweizer Gefährdung im 

Falle eines WHO-Befundes genau beurteilt wird - ein 

WHO-Übernahmeautomatismus muss unbedingt 

vermieden werden.  

Ergänzung:  

 

b. "die 

Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) … in der 

Schweiz eine besondere 

Gefährdung gemäss Art. 6 Bst. 

a der öffentlichen Gesundheit 

droht." 

6a             

6b             

6c Der Miteinbezug der Kantone sowie der parlamentari-

schen Kommission ist zu begrüssen.  

Da viele Massnahmen jedoch spezifische Branchen 

massgeblich betreffen, müssen die 

Branchenorganisationen frühzeitig in die Ausarbeitung 

und Umsetzung miteinbezogen werden.  

Neuer Absatz 3:  

"Bei der Erarbeitung und der 

konkreten Umsetzung von 

Massnahmen werden die 

betroffenen Branchen direkt 

miteingebunden." 

6d             

8             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

C. Art. 11-17 (Überwachungssysteme, Meldungen, Laboratorien) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 11-17 einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

11             
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12             

12a             

13             

13a             

15             

15a             

15b             

16             

17             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

D. Art. 19-19a (Verhütung in Einrichtungen, Verhütung Antibiotika-Resistenzen) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 19-19a einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

19             

19a             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

E. Art. 20-24a (Impfungen, Durchimpfungsmonitoring) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 20-24a einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

20             

21             

21a             

24             

24a             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

F. Art. 33-43 (Massnahmen gegenüber Personen, im Personenverkehr) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 33-43 einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

33             

37a             

40 Die Subsidiarität im Bereich der Schutzkonzepte - 

insbesondere bei unterschiedlichen 

branchenspezifischen Anforderungen - muss 

gewährleistet sein. 

Dazu gehört auch die betriebliche Regelung von 

Homeoffice. Nur im äussersten Fall, dass die 

Schutzkonzepte nicht aussreichen, sollten staatliche 

Regeln greifen. In diesem Fall muss sichergestellt 

werden, dass der Betrieb auch bei einer 

Homeofficepflicht reibungslos mit den bestehenden 

personellen Ressourcen sichergestellt werden kann und 

kein zusätzliches Personal rekrutiert werden muss.    

Präzisierung von Art. 40, Abs. 

2bis Bst. d:  

"dass Arbeitnehmerinnen und … 

erfüllen, sofern dies betrieblich, 

mit den bestehenden 

personellen Resourcen, möglich 

und mit verhältnismässigem 

Aufwand umsetzbar ist." 

40a             

40b Der Schutz von besonders gefährdeten 

Arbeitnehmenden soll analog zu Art. 40 so lange wie 

Anpassung Art. 40b Abs. 1:  
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möglich durch die Betriebe eigenverantwortlich und 

durch spezifische, auf die Branche zugeschnittenen 

Schutzkonzepten, gewährleistet werden. Eine staatliche 

Regel darf deshalb nur im äussersten Fall greifen.   

Es gilt zusätzlich anzumerken, dass erstens nicht alle 

Tätigkeiten vollständig im Homeoffice oder mit 

gleichwertiger Arbeit geleistet werden können und 

zweitens die Liste der besonders gefährdeten 

Arbeitnehmenden in der Verordnung 3 vom 13. Januar 

2021 über Massnahmen zur Bekämpfung des 

Coronavirus (Covid-19) zu extensiv war. Dies hatte zur 

Folge, dass im schlimmsten Fall ausserbetriebliche 

Arbeitskräfte benötigt wurden, um den Betrieb 

aufrechtzuerhalten. Es gilt deshalb zu vermeiden, dass 

die Kriterien zur Einstufung eines Arbeitnehmers als 

«besonders gefährdete Person» zu tief angesetzt 

werden und die Verhältnismässigkeit bei einer 

bundesrätlichen Anwendung von Art. 40b Abs. 1 

gegeben ist.  

"Der Bundesrat kann … vor 

Ansteckungen zu schützen. Im 

äussersten Fall kann ihre 

Arbeitsverpflichtungen von zu 

Hause aus erfüllt oder eine 

gleichwertige Arbeit geleistet 

werden, sofern dies betrieblich, 

mit den bestehenden 

personellen Resourcen, möglich 

und mit verhältnsmässigem 

Aufwand umsetzbar ist. . 

41             

43             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

G. Art. 44-44d (Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern, 
Gesundheitsversorgung) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 44-44d einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

44             

44a             

44b             

44c             

44d             
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Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

H. Art. 47-49b (Sonstige Massnahmen im Bereich Bekämpfung) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 47-49b einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

47             

49a             

49b             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

I. Art. 50-52 (Finanzhilfen, Beiträge, Entschädigung) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 50-52 einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

50             

50a             

51             

51a             

52             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            
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J. Art. 53-55 (Organe Kantone und Bund) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 53-55 einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

53             

54             

55             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

K. Art. 58-69 (Datenbearbeitung, nationale Informationssysteme) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 58-69 einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

58             

59             

60             

60a             

60b             

60c             

60d             

62a             

69             
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Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

L. Art. 70a-70f (Finanzhilfen an Unternehmen aufgrund von Massnahmen nach Art. 
6c oder 7) 

Massnahmen, welche der Bund während der besonderen oder der ausserordentlichen Lage 

ergreift, können für Unternehmen mit Umsatzeinbussen verbunden sein. Soll im EpG eine 

gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass der Bund betroffene Unternehmen 

mit Finanzhilfen unterstützen kann? 

Es soll keine gesetzliche Grundlage geschaffen 

werden. 

(bitte unten erläutern und auch die nachfol-

gende Frage beantworten) 

Es soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen 

werden.  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☒ 

Erläuterung: 

Die SWISS RETAIL FEDERATION folgt grundsätzlich dem Subsidaritätsprinzip, findet jedoch, 

dass in besonders schwierigen Situation Unternehmen, welche durch die ergriffenen 

Massnahmen direkt betroffen sind und erhebliche Einbussen ihres Umsatzes erlitten, zeitnah, 

unkompliziert und basierend auf klaren Spielregeln unterstützt werden sollen. Für die SWISS 

RETAIL FEDERATION ist es daher sinnvoll die Kriterien und die Form von Finanzhilfen im 

Epidemiengesetz bereits zu definieren, um die Prüfung und die Freigabe von Finanzhilfen auch in 

einer nützlichen Frist vorgenommen werden können.  

 

Falls aus Ihrer Sicht im EpG eine gesetzliche Grundlage für solche Finanzhilfen geschaffen 

werden soll, inwieweit sind Sie mit den konkreten Inhalten der Art. 70a-70f einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden 

(bitte unten erläutern)  

Nicht einverstanden 

(bitte unten erläutern)  

 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

70a             

70b             

70c             

70d             

70e             
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70f             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

M. Art. 74-74h (Kostenübernahme für wichtige medizinische Güter) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 74-74h einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

74             

74a             

74b             

74c             

74d             

74e             

74f             

74g             

74h             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

N. Art. 75-81b (Vollzug durch Bund, Kantone, Armee; Zusammenarbeit) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 75-81b einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 
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75             

77             

80             

81a             

81b             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

O. Art. 82-84a (Strafbestimmungen) 

Inwieweit sind Sie mit den Artikeln 82-84a einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? 

Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 

 

82             

83             

84             

84a             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

3. Beurteilung der Änderung weiterer Erlasse (OBG, MG, HMG) 

Inwieweit sind Sie mit den Änderungen in den anderen Erlassen einverstanden? 

Vollständig  

einverstanden 

Mehrheitlich  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Teilweise  

einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

Nicht einverstanden  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Art. Rückmeldungen 

Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls un-

klar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben. 

Gegebenenfalls konkrete  

Anpassungsvorschläge 
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1 OBG             

35 MG             

9a HMG             

Sonstige Rückmeldungen zu dieser Artikelgruppe:            

4. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für digitale Contact-Tracing Apps? 

Soll im Epidemiengesetz eine Regelung für den Betrieb von «digitalen Contact-Tracing 

Apps» (analog SwissCovid App) vorgesehen werden? 

Das SwissCovid App-System wurde im Auftrag des Bundes entwickelt. Auch die umliegenden 

Länder (im EU-Raum) haben ähnliche Systeme wie unsere «SwissCovid App» entwickelt und vo-

rangetrieben. Die Vernehmlassungsvorlage enthält derzeit keine Regelung zu digitalen Contact-

Tracing Apps. Mit einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage im EpG hätte der Bund die Mög-

lichkeit, weiterhin solche Contact-Tracing Apps zu entwickeln und zu betreiben. Dies wäre mit ent-

sprechenden Kostenfolgen für die Entwicklung und den Betrieb verbunden. 

Es soll keine gesetzliche Grundlage geschaffen 

werden.  

(bitte unten erläutern) 

Es soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen 

werden.  

(bitte unten erläutern) 

☐ ☒ 

Erläuterung: 

Die SWISS RETAIL FEDERATION befürwortet die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für 

digitale Contact-Tracing Apps. 

 

5. Weitere Rückmeldungen 

Gibt es weitere Punkte, die Sie uns bezüglich der Teilrevision des EpG mitteilen möchten? 

      

 

 

Wir danken Ihnen herzlich für das Ausfüllen dieses Antwortformulars! 


